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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.07.2013

Norm

WRG §15

WRG §60

Rechtssatz

§ 15 WRG räumt dem Fischereiberechtigten eigenständige Rechte ein, die nicht durch Zwangsmaßnahmen im Sinne

der §§ 60 6 WRG überwunden werden müssen. Sie sind für Nachteile aus einem wasserrechtlich

bewilligungsp7ichtigen Vorhaben unabhängig davon zu entschädigen, ob damit auch eine Zwangsmaßnahme

verbunden ist; dabei ist auf das konkrete Vorhaben abzustellen, das dem wasserrechtlichen Bewilligungsbescheid

zugrunde liegt. Da nur die durch ein solches Vorhaben vorhersehbar verursachten Nachteile auszugleichen sind, kann

ein rechtmäßiger Altbestand nicht außer Betracht bleiben.
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